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Singen die Vögel im Frühling auf  
den Zweigen, beenden sie des  
Winters Schweigen.
Monika Kühn-Gorg  

pixabay.de
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Amtsgebäude Spantekow, Rebelower Damm 2

Telefon: 039727 2500

Telefax: 039727 20225 o. 26548

Bereich Zuständigkeiten/Aufgaben Mitarbeiter Zimmer Telefon E-Mail

LVB
Leitender Verwaltungs-
beamter Hr. Quast 3 25013 h.quast@amt-anklam-land.de
SB Sekretariat Fr. Berndt 2 25010 s.berndt@amt-ankam-land.de
SB Organisation/IT Hr. Warnke 22 25023 e.warnke@amt-anklam-land.de
SB Zentrale Servicestelle Fr. Kraatz 19 25043 b.kraatz@amt-anklam-land.de
SB Zentrale Servicestelle Fr. Brückner 19 25042 g.brueckner@amt-anklam-land.de
SB Kultur, Versicherung,
Archiv Hr. Utke 9 25011 c.utke@amt-anklam-land.de

Amt für Finanzen Amtsleiterin Fr. Nagel 10 25020 b.nagel@amt-anklam-land.de
SB Haushaltsplanung,
Geschäftsbuchhaltung Fr. Nentwich 11 25021 s.nentwich@amt-anklam-land.de
SB Haushaltswesen,
Haushaltsplanung Fr. Dr. Butzke 11 25019 p.butzke@amt-anklam-land.de
SB Anlagenbuchhaltung
und Kita Fr. Draht 21 25036 g.draht@amt-anklam-land.de
SB Geschäftsbuchführung Fr. Falk 5 25026 h.falk@amt-anklam-land.de
SB Steuern Fr. Kröhl 14 25027 c.kroehl@amt-anklam-land.de
Kassenleiter Fr. Gienapp 4 25028 a.gienapp@amt-anklam-land.de
SB Buchungsstelle Fr. Borreck 4 25039 k.borreck@amt-anklam-land.de
SB Innen- u. Außen-
vollstreckung Fr. Vaßmer 5 25034 e.vassmer@amt-anklam-land.de
SB Kämmerei Hr. Gau 12 25040 r.gau@amt-anklam-land.de
SB Kämmerei Fr. Holmes 12 25041 m.holmes@amt-anklam-land.de

Amt für Ordnung
und Soziales Amtsleiter Hr. Heidschmidt AS 25053 h.heidschmidt@amt-anklam-land.de

Ducherow
13

Spantekow
SB Kindergärten Fr. Hinrichs 17 25012 b.hinrichs@amt-anklam-land.de
SB Personal- u. Schulwesen Fr. Rosemann 8 25017 g.rosemann@amt-anklam-land.de
SB Einwohnermeldeamt Fr. Klingbeil 1 25045 g.klingbeil@amt-anklam-land.de
SB Wohngeld Fr. Nast 13 25024 s.nast@amt-anklam-lan.de

Zimmer AV 12 25022

Sprechzeiten des Amtes Anklam-Land in Spantekow und in der Außenstelle Ducherow
Dienstag von 09:00 bis 11:30 Uhr und von 12:30 bis 18:00 Uhr und Donnerstag  

von 09:00 bis 11:30 Uhr und von 12:30 bis 15:00 Uhr

Amtliche Mitteilungen

• Besuch des Landrates 3

• Bekanntgabe Einwohnerversammlungen zum  

Breitbandausbau 3

• Auslegung Bebauungsplan Woserow, Gem. Bargischow 4

• Ortsübliche Bekanntmachung der Niederschrift  

Grenztermin Ducherow 6

• Jahresrechnung und Entlastung der BM für 2018 der  

Gemeinden Butzow, Postlow, Rossin 7

• 2. Änderung der Satzungen WBV Sarnow und Ducherow 8

Wir gratulieren

• Geburtstagskinder Monat April 2020 9

Kirchennachrichten
• Kirchgemeinden Anklam, Krien, Spantekow, Durcherow, 

Liepen 9

Verschiedenes
• Veranstaltung in der Kirche Sarnow 15
• Einladung Jagdversammlung Rathebur 15
• Mitteilung aus der Gemeinde Neetzow-Liepen 16
• Neues aus Neu Kosenow 16
• Bekanntmachung Freiwiligenzentrum 17
• Vorstellung von Betrieben -  

heute Kriener Landtechnik GmbH 18

Bunte Ecke
• Sprüche 18
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Gemeinde Butzow 18.03.2020 um 18:00 Uhr
im Gemeindehaus, Dorfstraße 7 A in 17392 Butzow

Gemeinde Ducherow 19.03.2020 um 18:00 Uhr
im Sport- und Kulturzentrum, Hauptstraße 24 in 17398  
Ducherow

Gemeinde Iven 23.03.2020 um 18:00 Uhr
im Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr, Dorfstraße 10  
in 17391 Iven

Gemeinde Neuenkirchen 24.03.2020 um 18:00 Uhr
im Gutshaus, Dorfstraße 63 in 17392 Neuenkirchen

Gemeinde Postlow 26.03.2020 um 18:00 Uhr
im Gemeindehaus Tramstow, Tramstow 42 in 17391 Postlow

Gemeinde Rossin 30.03.2020 um 18:00 Uhr
in der Bauernstube, Dorfstraße 26 in 17398 Rossin

Gemeinde Sarnow 31.03.2020 um 18:00 Uhr
im Bürgerhaus, Rundstraße 8 in 17392 Sarnow

Gemeinde Spantekow 01.04.2020 um 18:00 Uhr
im Bürgerhaus, Rebelower Damm 12 in 17392 Spantekow

Außenstelle Ducherow, Amtsweg 1

Telefon: Vorwahl 039727
Achtung! Neue Telefonnummern in der Außenstelle Ducherow.
Bitte die neue Vorwahl beachten!

Telefax: 039727 25069

Bereich Zuständigkeiten Mitarbeiter Zimmer Telefon E-Mail
Amt für Gemeinde-
entwicklung
und Liegenschaften Amtsleiter Hr. Luth 3/4 25057 e.luth@amt-anklam-land.de

SB allgem. Bauverwaltung Hr. Mosler 3 25059 k.mosler@amt-anklam-land.de
Hr. Rüdiger 3 25066 s.ruediger@amt-anklam-land.de

SB Beitrags- und
Erschließungsrecht Fr. Dinse 8 25063 j.dinse@amt-anklam-land.de
SB Umwelt-Naturschutz Fr. Hasenjäger 2 25058 e.hasenjaeger@amt-anklam-land.de
SB Liegenschaften Fr. Peise-Neels 9 25060 b.peise.neels@amt-anklam-land.de
SB Umwelt-Naturschutz Fr. Kummert 2 25050 s.kummert@amt-anklam-land.de
SB Zentrales Fr. Rosner 10 25051 k.rosner@amt-anklam-land.de
Gebäudemanagement Fr. Krüger 10 25052 s.krueger@amt-anklam-land.de

Amt für Ordnung
und Soziales Amtsleiter Hr. Heidschmidt 13 25053 h.heidschmidt@amt-anklam-land.de

SB Einwohnermeldeamt Fr. Naroska 15 25061 a.naroska@amt-anklam-land.de
SB Standesamt Fr. Holtz 15 25062 e.holtz@amt-anklam-land.de
SB Allg. Ordnungsan-
gelegenheiten, Jagd,
Fischerei,
öffentliche Sicherheit Fr. Wendt 12 25054 k.wendt@amt-anklam-land.de
SB Gewerbeangelegenheiten Fr. Baum 5 25055 k.baum@amt-anklam-land.de
SB Brandschutz Fr. Berger 14 25056 m.berger@amt-anklam-land.de

Besuch des Landrates
Sehr geehrte Einwohnerrinnen und Einwohner,

im Rahmen der diesjährigen Ämterbereisung, besucht Herr Landrat Michael Sack am 30.03.2020 das Amt Anklam-Land.
In der Zeit von 16.00 bis 17.00 Uhr bietet der Landrat eine Bürgersprechstunde in der Amtsverwaltung, 17392 Spantekow, 
Rebelower Damm 2, an. Ab 17.00 Uhr schließt sich eine Gesprächsrunde mit den Bürgermeistern der amtsangehörigen  
Gemeinden an.
Wenn Sie die Bürgersprechstunde des Landrates nutzen wollen, melden Sie sich bitte bis zum 13.03.2020 im Amt  
(Telefon: 039727-2500, E-Mail: s.berndt@amt-anklam-land.de ) an. Damit sich der Landrat entsprechend vorbereiten kann, 
sollten bei der Anmeldung für die Bürgersprechstunde, das Problem bzw. Gesprächsthema genannt werden.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. H. Vogel
Amtsvorsteher

Termine, die Sie nicht verpassen sollten!
BreitlandNet - Das schnellste Wow für M-V

Sie als Bürger haben die einmalige Möglichkeit, sich das 
schnellste Wow für M-V mit moderner Glasfasertechnologie zu 
sichern.
Wir möchten das ambitionierte Projekt in unseren Gemeinden 
bekannt machen und mit den Bürgern über den geförderten 
Breitbandausbau ins Gespräch kommen. Dazu bieten wir Ein-
wohnerversammlungen vor Ort an, bei denen die Fachleute der 
Landwerke M-V Breitband GmbH das nötige Hintergrundwissen 
vermitteln.

Unsere Informationsveranstaltungen in den Gemeinden erfol-
gen zu nachstehenden Terminen:

Gemeinde Bargischow 09.03.2020 um 18:00 Uhr
im Gemeindehaus Gnevezin, Ausbau 7 in 17398 Bargischow

Gemeinde Blesewitz 11.03.2020 um 18:00 Uhr
im Bürgerhaus, Dorfstraße 49 in 17392 Blesewitz

Gemeinde Boldekow 12.03.2020 um 18:00 Uhr
im Gemeindehaus, Am Gutshof 7 in 17392 Boldekow
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(2) Der oder die erste stellvertretende Person des ehren-
amtlichen Bürgermeisters oder der ehrenamtlichen Bürger-
meisterin erhält monatlich 100 €, die zweite Stellvertretung 
monatlich 50 €. Sollte bei Verhinderung des Bürgermeisters 
oder der Bürgermeisterin ein konkretes Dienstgeschäft vor-
genommen werden, erhalten diese Personen für die Stell-
vertretung ein Dreißigstel der Bürgermeisterentschädigung 
nach Abs. 1, wenn es sich nicht um eine Sitzung handelt. 
Nach drei Monaten Vertretung erhält die stellvertretende 
Person die volle Aufwandsentschädigung nach Abs. 1. Da-
mit entfallen Aufwandsentschädigungen für die Stellvertre-
tung und das Sitzungsgeld. Amtiert eine stellvertretende 
Person, weil die gewählte Bürgermeisterin oder der gewähl-
te Bürgermeister ausgeschieden ist, steht ihr oder ihm die 
Aufwandsentschädigung nach Absatz 1 zu.
(3) Die Mitglieder der Gemeindevertretung, die keine funkti-
onsbezogene Aufwandsentschädigung nach den Absätzen 
1, 2 oder 5 erhalten, erhalten einen monatlichen Sockel-
betrag von 10 €. Alle Mitglieder der Gemeindevertretung 
erhalten für Sitzungen der Gemeindevertretungen, ihrer 
Ausschüsse und der Fraktionen ein Sitzungsgeld von 40 €. 
Gleiches gilt für die sachkundigen Einwohner für die Teil-
nahme an Sitzungen des Aus-schusses, in den sie gewählt 
worden sind und der Fraktion, die sich mit der Sitzungsvor-
bereitung und -nachbereitung dieser Ausschusssitzungen 
befasst. Ausschussvorsitzende erhalten für jede von ihnen 
geleitete Ausschusssitzung 60 €.
(4) Pro Tag darf nur ein Sitzungsgeld gewährt werden.

Artikel 2
Die Änderungssatzung tritt am am 01.02.2020 in Kraft.

Bargischow, den 04.02.2020

Schmidt
Bürgermeister

Bekanntmachung über die öffentliche  
Auslegung des Vorentwurfs des  
Bebauungsplanes Nr. 2 „Bebauung einer 
Gewerbefläche in Woserow“  
der Gemeinde Bargischow
I.
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 2 „Bebauung ei-
ner Gewerbefläche in Woserow“ der Gemeinde Bargischow sol-
len die Voraussetzungen für eine gezielte städtebauliche Ent-
wicklung im Ort Woserow gewährleistet werden.
Die Rechtsgrundlagen für die Zulässigkeit der geplanten Be-
bauung sollen geschaffen werden. Derzeit befinden sich im 
räumlichen Geltungsbereich zwei Lagerhallen. Das Grundstück 
ist überwiegend unbebaut.
Ziel ist eine Standortstabilisierung mit Schaffung von Entwick-
lungsmöglichkeiten des gewerblich vorgeprägten Bereiches. 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 2 sollen die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für die Erweiterung des vor-
handenen Gewerbes vorbereitet werden.
Um die geplanten Maßnahmen realisieren zu können, ist die 
Schaffung von Baurecht erforderlich. Dazu ist die Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. 2 „Bebauung einer Gewerbefläche in 
Woserow“ der Gemeinde Bargischow vorzunehmen.
Die verkehrliche Erschließung des Standortes ist durch die un-
mittelbar westlich angrenzende Bundestraße B109 gesichert.
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Bargischow hat mit Be-
schluss vom 25.11.2019 den Vorentwurf des Bebauungsplanes 
Nr. 2 „Bebauung einer Gewerbefläche in Woserow“ der Gemein-
de Bargischow in der Fassung vom 20.11.2019 gebilligt und zur 
öffentlichen Auslegung bestimmt.
Der Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 2 „Bebauung einer 
Gewerbefläche in Woserow“ der Gemeinde Bargischow mit der 
Begründung liegt in der Zeit

vom 11.03.2020 bis zum 15.04.2020
in den Räumen des Amtes Anklam-Land, Außenstelle Duche-
row, Amtsweg 1, 17398 Ducherow zu folgenden Dienststunden

Gemeinde Bugewitz 02.04.2020 um 18:00 Uhr
in der „Gaststätte Am Mühlengraben“, Dorfstraße 47 in 17398 
Bugewitz

Zusätzlich werden die Einwohner von ihren Bürgermeistern ein-
geladen und mit Aushängen auf die Termine aufmerksam ge-
macht.

Nutzen Sie Ihre Chance!
Die Landwerke M-V Breitband GmbH räumt gemäß Bundesför-
derprogramm zur Unterstützung des Breitbandausbaus Schnel-
lentschlossenen die Möglichkeit ein, innerhalb der Planungs- 
und Bauphase im betreffenden Bauabschnitt in Ihrer Gemeinde 
einen Glasfaser-Hausanschluss kostenlos zu erhalten. Entspre-
chende Info-Pakete werden auf den Einwohnerversammlungen 
ausgegeben.

Wer, wie, was wird 
versorgt?
Der Landkreis Vor-
pommern-Greifswald 
informiert unter ht-
tps://www.kreis-vg.
de/Breitbandausbau 
über die förderfähi-
gen Gebiete und An-
schlusspunkte. Bitte 
informieren Sie sich 
dort vorab, ob Sie 
über das Bundes-
förderprogramm mit 
der zukunftsfähigen 
Glasfasertechnologie 
versorgt werden kön-
nen.

Sie können nicht bei 
der Informationsver-
anstaltung vorbei-
schauen, haben aber 
trotzdem Fragen? 
Rufen Sie die Land-
werke M-V Breitband 
GmbH unter der 
03981 474-480 ein-
fach an oder schrei-
ben Sie eine E-Mail 
an kundenservice@breitlandnet.de

Erste Satzung zur Änderung der  
Hauptsatzung der Gemeinde Bargischow 
vom 02.06.2015
Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das 
Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 777) wird 
nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 03.02.2020 und 
nach Anzeige bei der Rechtsaufsichtsbehörde die folgende Ers-
te Satzung zur Änderung der Hauptsatzung erlassen:

Artikel 1
Änderung der Hauptsatzung
Die Hauptsatzung der Gemeinde Bargischow vom 02.06.2015 
wird wie folgt geändert:

Änderungen:
1. § 7 - Entschädigungen - erhält folgende Fassung:

§ 6
Entschädigungen
(1) Der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin erhält eine 
monatliche Aufwandsentschädigung von 500 €. Im Krank-
heitsfall wird diese Entschädigung 6 Wochen weitergezahlt. 
Eine Weiterzahlung erfolgt auch bei urlaubsbedingter Ab-
wesenheit, soweit diese zu vertretenden Zeiten nicht über 3 
Monate hinausgehen.
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Unter Berücksichtigung der Vorträge aus den Haushaltsvorjah-
ren ist der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt und im Fi-
nanzhaushalt nicht gegeben.
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 
28.01.2020 beschlossen, der Gemeindevertretung die Feststel-
lung des Jahresabschlusses der Gemeinde Butzow zum 31. De-
zember 2018 i. d. F. vom 28.01.2020 zu empfehlen.

Beschluss: BU/2020/025
Die Gemeindevertretung Butzow stellt den vom Rechnungs-
prüfungsausschuss und vom Rechnungsprüfungsamt ge-
prüften Jahresabschluss der Gemeinde Butzow zum 31. De- 
zember 2018 i. d. F. vom 28.01.2020 fest.

Abstimmungsergebnis:
Stimmen dafür: 7
Stimmen dagegen: keine
Stimmenthaltung(en): keine

Die Richtigkeit des Auszuges und der Angaben über die Be-
schlussfähigkeit und Abstimmung werden beglaubigt. Gleich-
zeitig wird bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mitteilung der 
Tagesordnung rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen wor-
den ist.

Spantekow, 25.02.2020

Quast
LVB

Beglaubigter Protokollauszug

Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde 
Butzow vom 13.02.2020 (SI/BU/2020/006)

Top 9 Entlastung des Bürgermeisters vom Haushalt 2018
Vorlage: BU/2020/026

Für diesen TOP übernimmt der 1. Stellvertreter - Herr Michelson 
die Sitzungsleitung.

Sachverhalt:
Nach § 60 Abs. 5 der Kommunalverfassung M-V vom 13.07.2011 
beschließt die Gemeindevertretung über die Feststellung des 
geprüften Jahresabschlusses bis spätestens 31. Dezember des 
auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres.
Sie entscheidet in einem gesonderten Beschluss über die Ent-
lastung des Bürgermeisters.
Der Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Anklam-Land 
und das Rechnungsprüfungsamt Wolgast haben den Jahres-
abschluss der Gemeinde Butzow zum 31. Dezember 2018 i. d. 
F. vom 28.01.2020 gemäß § 3a KPG geprüft. Das Rechnungs-
prüfungsamt hat das Ergebnis in seinem Prüfungsbericht und 
seinem abschließenden Prüfungsvermerk zusammengefasst 
und einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Die 
Prüfung des Jahresabschlusses hat zu keinen Beanstandungen 
geführt, die so wesentlich wären, dass sie der Entlastung des 
Bürgermeisters durch die Gemeindevertretung entgegenstehen 
könnten. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sit-
zung am 28.01.2020 beschlossen, der Gemeindevertretung die 
Entlastung des Bürgermeisters für das Haushaltsjahr 2018 zu 
empfehlen.
Der abschließende Prüfungsvermerk des Rechnungsprüfungs-
ausschusses liegt als Anlage bei.

Beschluss: BU/2020/026
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Butzow entlastet den 
Bürgermeister, Herrn Reinhard Götz, für das Haushaltsjahr 
2018.

Abstimmungsergebnis:
Stimmen dafür: 6
Stimmen dagegen: keine
Stimmenthaltung(en): keine
Mitwirkungsverbot § 24 KV M-V: 1

Montag von 7:00 - 12:00 Uhr und 12:30 - 15:00 Uhr
Dienstag von 7:00 - 12:00 Uhr und 12:30 - 18:00 Uhr
Mittwoch von 7:00 - 12:00 Uhr und 12:30 - 15:00 Uhr
Donnerstag von 7:00 - 12:00 Uhr und 12:30 - 15:00 Uhr
Freitag von 7:00 - 12:00 Uhr

zu jedermanns Einsicht gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) öffentlich aus.
Während der Auslegungsfrist können von jedermann Stellung-
nahmen zum Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 2 „Bebau-
ung einer Gewerbefläche in Woserow“ der Gemeinde Bargi-
schow sowie dessen Begründung schriftlich oder während der 
Dienststunden zur Niederschrift vorgebracht werden.

II.
Der Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 2 „Bebauung einer 
Gewerbefläche in Woserow“ der Gemeinde Bargischow mit der 
Begründung vom 20.11.2019 ist gemäß § 3 Abs. 1 BauGB öf-
fentlich auszulegen und die betroffenen Behörden, sonstigen 
Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden sind von 
der Auslegung zu benachrichtigen.

III.
Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB, der Öffentlichkeit gemäß § 
3 Abs. 1 BauGB und der Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 
BauGB wird durchgeführt.

IV.
Der Beschluss wird gemäß § 3 Abs. 1 BauGB hiermit öffentlich 
bekannt gemacht.

Bargischow, 26.02.2020

  

Beglaubigter Protokollauszug
Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde 
Butzow vom 13.02.2020 (SI/BU/2020/006)

Top 8 Feststellung des Jahresabschlusses für das 
Haushaltsjahr 2018
Vorlage: BU/2020/025

Sachverhalt:
Nach § 60 Abs. 5 der Kommunalverfassung M-V vom 13.07.2011 
beschließt die Gemeindevertretung über die Feststellung des 
geprüften Jahresabschlusses bis spätestens 31. Dezember des 
auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres.
Der Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Anklam-Land 
und das Rechnungsprüfungsamt Wolgast haben den Jahresab-
schluss der Gemeinde Butzow zum 31. Dezember 2018 gemäß 
§ 3a KPG geprüft.
Das Rechnungsprüfungsamt hat das Ergebnis in seinem Prü-
fungsbericht und seinem abschließenden Prüfungsvermerk 
zusammengefasst und einen uneingeschränkten Bestätigungs-
vermerk erteilt. Der Prüfungsbericht incl. des Prüfungsvermerks 
und des Bestätigungsvermerk ist dieser Vorlage beigefügt.
Die Prüfung des Jahresabschlusses hat zu keinen Beanstan-
dungen geführt, die so wesentlich sind, dass sie der Feststel-
lung durch die Gemeindevertretung entgegenstehen könnten.
Der abschließende Prüfvermerk des Rechnungsprüfungsaus-
schusses liegt dieser Vorlage ebenfalls als Anlage bei.

Die Bilanzsumme beträgt 1.850.402,65 €
Das Jahresergebnis vor Veränderung der  
Rücklagen 2018 beträgt - 76.198,00 €
Das Jahresergebnis 2018 beträgt nach  
Veränderung der Rücklagen - 70.157,20 €
Die Finanzrechnung weist für 2018 einen Saldo 
der ordentlichen und außerordentlichen  
Ein- und Auszahlungen abzüglich der Tilgung 
von Investitionskrediten aus in Höhe von - 54.938,65 €
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Vermessungsstelle
Landkreis Vorpommern-Greifswald
Kataster- und Vermessungsamt
Mühlenstraße 18 c
17389 Anklam

Standort: Anklam
Amt: Kataster- und Vermessungsamt
Hausanschrift: Mühlenstraße 18 c, 17389 Anklam
Auskunft erteilt: Herr Türr
Zimmer: 210
Telefon: 03834-8760-3402
Telefax: 03834-8760-9099
E-Mail: katastervermessung@kreis-vg.de

Sprechzeiten:
Di.: 09.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr
Do.: 09.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr
Außerhalb der Sprechzeit nach Vereinbarung

Vermessungsobjekt:
Antrags-Nr. 201800841 Gemarkung Ducherow
Gemeinde Ducherow Flur 13
Lage Blumenweg Flurstück 79/10, 79/16, 79/17, 

80/8 ...

Ortsübliche Bekanntmachung  
der Offenlegung der Niederschrift  
über den Grenztermin

Für das oben angegebene Vermessungsobjekt wird ein Grenz-
feststellungs- und/oder Abmarkungsverfahren nach dem Gesetz 
über das amtliche Geoinformations- und Vermessungswesen 
(Geoinformations- und Vermessungsgesetz - GeoVermG M-V) 
vom 16. Dezember 2010 (GVOBl. M-V S. 713) durchgeführt.
Gemäß § 31 Absatz 3 GeoVermG M-V wird den Beteiligten, 
denen die Grenzfeststellung und/oder Abmarkung nicht im 
Grenztermin oder schriftlich bekanntgegeben wurde, die Grenz-
feststellung und/oder Abmarkung durch Offenlegung der Nie-
derschrift über den Grenztermin bekannt gegeben.
Die Offenlegung erfolgt in den Geschäftsräumen der Vermes-
sungsstelle (Stelle nach § 5 Absatz 2 Geo-VermG M-V)

Landkreis Vorpommern-Greifswald,
Mühlenstraße 18 c,
17389 Anklam

während der Geschäftszeiten: 9:00 - 16:00 Uhr
vom 11.03.2020 für die Dauer eines Monats.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die Grenzfeststellung und/oder Abmarkung kann inner-
halb eines Monats nach Ablauf der Offenlegung schriftlich oder 
zur Niederschrift Widerspruch bei der oben genannten Vermes-
sungsstelle erhoben werden. Es wird darauf hingewiesen, dass:

1. bei schriftlicher Einlegung des Widerspruchs die Wider-
spruchsfrist nur dann gewahrt ist, wenn der Widerspruch 
innerhalb der Widerspruchsfrist bei der oben genannten 
Stelle nach § 5 Absatz 2 Geo-VermG M-V eingegangen ist,

2. die Entscheidung über den Widerspruch kostenpflichtig ist, 
wenn sich die Grenzfeststellung und/oder Abmarkung als 
richtig bestätigt.

Vermerk über die ortsübliche Bekanntmachung:
Beginn 
am:

.................... .............. (z. B. Tag des Aushangs, Ver-
öffentlichung im Amtsblatt)

Ende 
am:

..................... .............. (z. B. Tag der Abnahme des 
Aushangs)

................................................ ...................................
Ort, Datum Unterschrift

Die Richtigkeit des Auszuges und der Angaben über die Be-
schlussfähigkeit und Abstimmung werden beglaubigt. Gleich-
zeitig wird bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mitteilung der 
Tagesordnung rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen wor-
den ist.

Spantekow, 25.02.2020

Quast
LVB

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das 
Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13.07.2011 (GVOBI. M-V S. 777), des  
§ 3 des Gesetzes über die Bildung von Gewässerunterhaltungs-
verbänden (GUVG) vom 4. August 1992 (GVOBI. M-V S. 458), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. November 2015 (GVOBI. 
M-V S. 474) sowie der §§ 1, 2, und 6 des Kommunalabgabenge-
setzes (KAG M-V) vom 12.04.2005 (GVOBI. M-V S.146), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 13. Juli 2011 (GVOBI. M-V S. 777, 
833) wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertre-
tung am 10. 02. 2020 folgende Satzung erlassen:

Zweite Satzung zur Änderung der Satzung 
der Gemeinde Ducherow über die Erhebung 
von Gebühren zur Deckung der  
Verbandsbeiträge für die allgemeine  
Gewässerunterhaltung und Verwaltung  
der Wasser- und Bodenverbände  
„Untere Peene“ Anklam, „Landgraben“ 
Friedland und „Uecker-Haffküste“  
Ueckermünde vom 20.06.2016

Artikel 1
Der Absatz (2) des § 3 der bestehenden Satzung erhält fol-
gende Fassung:
§ 3
Gebührenmaßstab und Gebührensatz
(2) Die Gebühr für Flächen nach Absatz (1) Punkt 1 wird nach 
Berechnungseinheiten festgesetzt. Eine Berechnungseinheit 
beträgt 0,1 ha.
Die Gebühr je angefangene BE beträgt 4,40 Euro

(3) 1. Gebühr für Flächen im Einzugsbereich des Verbandes 
„Untere Peene“
a) für Flächen nach Abs. (1) Punkt 2 je ha 8,69 €
b) für Flächen nach Abs. (1) Punkt 3 je ha 17,42 €

2. Gebühr für Flächen im Einzugsbereich des Verbandes 
„Landgraben“
a) für Flächen nach Abs. (1) Punkt 2 je ha 10,03 €
b) für Flächen nach Abs. (1) Punkt 3 je ha 20,05 €

3. Gebühr für Flächen im Einzugsbereich des Verbandes 
„Uecker-Haffküste“
a) für Flächen nach Abs. (1) Punkt 2 je ha 10,74 €
b) für Flächen nach Abs. (1) Punkt 3 je ha 10,74 €

Artikel 2
Inkrafttreten
Die Satzung tritt am 01.01.2020 in Kraft.

Ducherow, den 12.02.2020

Schubert
Bürgermeister

Die nächste Ausgabe erscheint

am 08. April 2020.
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Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung Postlow stellt den vom Rechnungsprü-
fungsausschuss des Amtes Anklam-Land und vom Rechnungs-
prüfungsamt Wolgast geprüften Jahresabschluss der Gemein-
de Postlow zum 31. Dezember 2018 i. d. F. vom 26.11.2019 fest.

Abstimmungsergebnis:
Stimmen dafür: 5
Stimmen dagegen: /
Stimmenthaltung(en): /

Die Richtigkeit des Auszuges und der Angaben über die Be-
schlussfähigkeit und Abstimmung werden beglaubigt. Gleich-
zeitig wird bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mitteilung der 
Tagesordnung rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen wor-
den ist.

Spantekow, 10.02.2020

Quast
LVB

Beglaubigter Protokollauszug
Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde  
Postlow vom 05.02.2020 (SI/PO/2020/004)

Top 10 Entlastung des Bürgermeisters vom Haushalt 2018
Vorlage: PO/2019/014

Sachverhalt:
Nach § 60 Abs. 5 der Kommunalverfassung M-V vom 13.07.2011 
beschließt die Gemeindevertretung über die Feststellung des 
geprüften Jahresabschlusses bis spätestens 31. Dezember des 
auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres.
Sie entscheidet in einem gesonderten Beschluss über die Ent-
lastung des Bürgermeisters.
Der Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Anklam-Land 
und das Rechnungsprüfungsamt Wolgast haben den Jahresab-
schluss der Gemeinde Postlow zum 31. Dezember 2018. i. d. 
F. vom 26.11.2019 gemäß § 3a KPG geprüft. Das Rechnungs-
prüfungsamt hat das Ergebnis in seinem Prüfungsbericht und 
seinem abschließenden Prüfungsvermerk zusammengefasst 
und einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Die 
Prüfung des Jahresabschlusses hat zu keinen Beanstandungen 
geführt, die so wesentlich wären, dass sie der Entlastung des 
Bürgermeisters durch die Gemeindevertretung entgegenstehen 
könnten. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sit-
zung am 26.11.2019 beschlossen, der Gemeindevertretung die 
Entlastung des Bürgermeisters für das Haushaltsjahr 2018 zu 
empfehlen.
Der abschließende Prüfungsvermerk des Rechnungsprüfungs-
ausschusses liegt als Anlage bei.
Herr Mielke übergibt Herrn Berlin die Versammlungsleitung.

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Postlow entlastet den 
Bürgermeister, Herrn Norbert Mielke, für das Haushaltsjahr 
2018.

Abstimmungsergebnis:
Stimmen dafür: 4
Stimmen dagegen: /
Stimmenthaltung(en): /
Mitwirkungsverbot lt. § 24 KV M-V:1 (Herr Mielke)

Herr Mielke übernimmt wieder die Versammlungsleitung.
Die Richtigkeit des Auszuges und der Angaben über die Be-
schlussfähigkeit und Abstimmung werden beglaubigt. Gleich-
zeitig wird bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mitteilung der 
Tagesordnung rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen wor-
den ist.

Spantekow, 10.02.2020

Quast
LVB

Finanzamt Greifswald

Bekanntmachung Bodenschätzung
In der Zeit vom

01.04.2020 bis 11.12.2020
werden die Bodenschätzungsergebnisse gemäß § 11 des Bo-
denschätzungsgesetzes im Gelände der Gemeinde Krien, 
Gemarkungen Krien, Albinshof, Wegezin und Stammersfelde 
durch den Schätzungsausschuss des Finanzamtes Greifswald 
überprüft.
Gemäß § 15 Bodenschätzungsgesetz ist zur Durchführung die-
ses Gesetzes Beauftragten das Betreten der Grundstücke zu 
gestatten und die von ihnen für die Zwecke der Bodenschätzung 
als notwendig erachteten Maßnahmen, z. B. Aufgrabungen, zu 
dulden.

Leiterin des Schätzungsausschusses
Krohn, ALS
Finanzamt Greifswald

Beglaubigter Protokollauszug

Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde  
Postlow vom 05.02.2020 (SI/PO/2020/004)

Top 9 Feststellung des Jahresabschlusses für das 
Haushaltsjahr 2018
Vorlage: PO/2019/013

Sachverhalt:
Nach § 60 Abs. 5 der Kommunalverfassung M-V vom 13.07.2011 
beschließt die Gemeindevertretung über die Feststellung des 
geprüften Jahresabschlusses bis spätestens 31. Dezember des 
auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres.
Der Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Anklam-Land 
und das Rechnungsprüfungsamt Wolgast haben den Jahresab-
schluss der Gemeinde Postlow zum 31. Dezember 2018 gemäß 
§ 3a KPG geprüft.
Das Rechnungsprüfungsamt hat das Ergebnis in seinem Prü-
fungsbericht und seinem abschließenden Prüfungsvermerk 
zusammengefasst und einen uneingeschränkten Bestätigungs-
vermerk erteilt.
Die Prüfung des Jahresabschlusses hat zu keinen Beanstan-
dungen geführt, die so wesentlich sind, dass sie der Feststel-
lung durch die Gemeindevertretung entgegenstehen könnten.
Der Prüfungsbericht incl. des Prüfungsvermerks und des Bestä-
tigungsvermerks ist dieser Vorlage beigefügt.
Der abschließende Prüfvermerk des Rechnungsprüfungsaus-
schusses des Amtes Anklam- Land liegt dieser Vorlage eben-
falls als Anlage bei.

Die Bilanzsumme beträgt 1.063.138,66 €
Das Jahresergebnis vor Veränderung der 
Rücklagen 2018 beträgt - 75.797,66 €
Das Jahresergebnis 2018 beträgt nach Verän-
derung der Rücklagen - 73.168,09 €
Die Finanzrechnung weist für 2018 einen 
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen 
Ein- und Auszahlungen abzüglich der Tilgung 
von Investitionskrediten aus in Höhe von - 75.907,94 €

Unter Berücksichtigung der Vorträge aus den Haushaltsvorjah-
ren ist der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt und Finanz-
haushalt nicht gegeben.
Der Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Anklam Land 
hat in seiner Sitzung am 26.11.2019 beschlossen, der Gemein-
devertretung die Feststellung des Jahresabschlusses der Ge-
meinde Postlow zum 31. Dezember 2018 i. d. F. vom 26.11.2019 
zu empfehlen.
Frau Dr. Butzke gibt Erläuterungen. Fragen werden nicht ge-
stellt.
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Beglaubigter Protokollauszug
Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde  
Rossin vom 20.02.2020 (SI/RO/2020/005)

Top 9 Entlastung des Bürgermeisters vom Haushalt 2018
Vorlage: RO/2019/016

Sachverhalt:
Nach § 60 Abs. 5 der Kommunalverfassung M-V vom 13.07.2011 
beschließt die Gemeindevertretung über die Feststellung des 
geprüften Jahresabschlusses bis spätestens 31. Dezember des 
auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres.
Sie entscheidet in einem gesonderten Beschluss über die Ent-
lastung des Bürgermeisters.
Der Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Anklam-Land 
und das Rechnungsprüfungsamt Wolgast haben den Jahres-
abschluss der Gemeinde Rossin zum 31. Dezember 2018. i. d. 
F. vom 26.11.2019 gemäß § 3a KPG geprüft. Das Rechnungs-
prüfungsamt hat das Ergebnis in seinem Prüfungsbericht und 
seinem abschließenden Prüfungsvermerk zusammengefasst 
und einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Die 
Prüfung des Jahresabschlusses hat zu keinen Beanstandungen 
geführt, die so wesentlich wären, dass sie der Entlastung des 
Bürgermeisters durch die Gemeindevertretung entgegenstehen 
könnten. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sit-
zung am 26.11.2019 beschlossen, der Gemeindevertretung die 
Entlastung des Bürgermeisters für das Haushaltsjahr 2018 zu 
empfehlen.
Der abschließende Prüfungsvermerk des Rechnungsprüfungs-
ausschusses liegt als Anlage bei.

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Rossin entlastet den 
Bürgermeister, Herrn Frank Kieckhäfer, für das Haushaltsjahr 
2018.

Abstimmungsergebnis:
Stimmen dafür: 7
Stimmen dagegen: /
Stimmenthaltung(en): /

Die Richtigkeit des Auszuges und der Angaben über die Be-
schlussfähigkeit und Abstimmung werden beglaubigt. Gleich-
zeitig wird bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mitteilung der 
Tagesordnung rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen wor-
den ist.

Spantekow, den 26.02.2020

Quast
LVB

Zweite Satzung zur Änderung der Satzung 
der Gemeinde Sarnow über die Erhebung 
von Gebühren zur Deckung  
der Verbandsbeiträge für die allgemeine  
Gewässerunterhaltung und Verwaltung der 
Wasser- und Bodenverbände „Landgraben“ 
Friedland und „Untere Tollense/Mittlere  
Peene“ Jarmen vom 19.05.2016
Artikel 1
Der § 3 Absatz (2) der bestehenden Satzung erhält folgende 
Fassung:
§ 3
Gebührenmaßstab und Gebührensatz
(2) Die Gebühr beträgt:

1. für Flächen nach Absatz (1) Punkt 1
je angefangene 500 m² 5,11 €

2. für alle anderen Flächen je ha 9,80 Euro

Artikel 2
Inkrafttreten
Die Satzung tritt am 01.01.2020 in Kraft.

Sarnow, den 05.02.2020

F.-J. Reincke
Bürgermeister

Beglaubigter Protokollauszug

Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde  
Rossin vom 20.02.2020(SI/RO/2020/005)

Top 8 Feststellung des Jahresabschlusses für das 
Haushaltsjahr 2018
Vorlage: RO/2019/015

Sachverhalt:
Nach § 60 Abs. 5 der Kommunalverfassung M-V vom 13.07.2011 
beschließt die Gemeindevertretung über die Feststellung des 
geprüften Jahresabschlusses bis spätestens 31. Dezember des 
auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres.
Der Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Anklam-Land 
und das Rechnungs-prüfungsamt Wolgast haben den Jahres-
abschluss der Gemeinde Rossin zum 31. Dezember 2018 ge-
mäß § 3a KPG geprüft.
Das Rechnungsprüfungsamt hat das Ergebnis in seinem Prü-
fungsbericht und seinem abschließenden Prüfungsvermerk 
zusammengefasst und einen uneingeschränkten Bestätigungs-
vermerk erteilt.

Die Prüfung des Jahresabschlusses hat zu keinen Beanstan-
dungen geführt, die so wesentlich sind, dass sie der Feststel-
lung durch die Gemeindevertretung entgegenstehen könnten.
Der Prüfungsbericht incl. des Prüfungsvermerks und des Bestä-
tigungsvermerks ist dieser Vorlage beigefügt.Der abschließen-
de Prüfvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses des Am-
tes Anklam- Land liegt dieser Vorlage ebenfalls als Anlage bei.

Die Bilanzsumme beträgt 1.474.343,52 €
Das Jahresergebnis vor Veränderung der 
Rücklagen 2018 beträgt - 39.246,98 €
Das Jahresergebnis 2018 beträgt nach Verän-
derung der Rücklagen - 35.951,12 €
Die Finanzrechnung weist für 2018 einen 
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen 
Ein- und Auszahlungen abzüglich der Tilgung 
von Investitionskrediten aus in Höhe von - 26.777,84 €

Unter Berücksichtigung der Vorträge aus den Haushaltsvorjah-
ren ist der Haushaltsausgleich weder im Ergebnishaushalt noch 
im Finanzhaushalt gegeben.
Der Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Anklam Land 
hat in seiner Sitzung am 26.11.2019 beschlossen, der Gemein-
devertretung die Feststellung des Jahresabschlusses der Ge-
meinde Rossin zum 31. Dezember 2018 i. d. F. vom 26.11.2019 
zu empfehlen.
Herr Gau gibt Erläuterungen. Fragen werden nicht gestellt.

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung Rossin stellt den vom Rechnungsprü-
fungsausschuss des Amtes Anklam-Land und vom Rechnungs-
prüfungsamt Wolgast geprüften Jahresabschluss der Gemein-
de Rossin zum 31. Dezember 2018 i. d. F. vom 26.11.2019 fest.

Abstimmungsergebnis:
Stimmen dafür: 7
Stimmen dagegen: /
Stimmenthaltung(en): /

Die Richtigkeit des Auszuges und der Angaben über die Be-
schlussfähigkeit und Abstimmung werden beglaubigt. Gleich-
zeitig wird bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mitteilung der 
Tagesordnung rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen wor-
den ist.

Spantekow, den 26.02.2020

Quast
LVB
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Allen Jubilaren des Monats April 2020 möchten wir unseren  
herzlichen Glückwunsch übermitteln

Gemeinde Bargischow
OT Woserow
Frau Heyden, Christa am 15.04. zum 80. Geburtstag

Gemeinde Blesewitz
Herrn Städing, Reinhard am 25.04. zum 70. Geburtstag

Gemeinde Boldekow
OT Glien
Frau Koch, Gerlinde am 03.04. zum 80. Geburtstag
OT Putzar
Frau Blumenberg, Karin am 10.04. zum 70. Geburtstag

Gemeinde Bugewitz
Herrn Holz, Albert am 20.04. zum 95. Geburtstag
OT Kalkstein
Frau Pelzel, Erika am 21.04. zum 85. Geburtstag

Gemeinde Butzow
OT Alt Teterin
Herrn Bohse, Herbert am 24.04. zum 85. Geburtstag
OT Lüskow
Frau Becker, Brigitte am 08.04. zum 85. Geburtstag

Gemeinde Ducherow
Herrn Huk, Jerzy am 13.04. zum 95. Geburtstag
Herrn Barabas, Alfred am 27.04. zum 90. Geburtstag
Herrn Schulz, Horst am 01.04. zum 85. Geburtstag
Frau Schirrmeister, Erika am 11.04. zum 85. Geburtstag
Herrn Eichmann, Rudolf am 22.04. zum 85. Geburtstag
Herrn Brieler, Günter am 18.04. zum 80. Geburtstag
Frau Tietz, Monika am 17.04. zum 70. Geburtstag
Frau Kieckhäfer, Ursula am 18.04. zum 70. Geburtstag

Gemeinde Iven
Frau Quade, Rosmarie am 03.04. zum 80. Geburtstag

Gemeinde Krien
Frau Gadow, Irene am 25.04. zum 85. Geburtstag
Frau Gentz, Hannelore am 03.04. zum 70. Geburtstag
Frau Bretzke, Ilona am 06.04. zum 70. Geburtstag

Gemeinde Medow
OT Nerdin
Frau Boy, Waltraud am 14.04. zum 80. Geburtstag
OT Thurow
Frau Jahnke, Helga am 09.04. zum 80. Geburtstag

Gemeinde Neetzow-Liepen
OT Preetzen
Frau Hobusch, Mariechen am 20.04. zum 80. Geburtstag
OT Priemen
Herrn Kozuch, Markus am 08.04. zum 80. Geburtstag
Herrn Bugislaus, Ludwig am 17.04. zum 70. Geburtstag
OT Steinmocker
Herrn Lorenz, Wolfgang am 03.04. zum 70. Geburtstag

Gemeinde Neu Kosenow
Herrn Rosemeier, Heinz am 30.04. zum 70. Geburtstag
Gemeinde Postlow
OT Görke
Herrn Becker, Günter am 25.04. zum 85. Geburtstag

Gemeinde Sarnow
Herrn Steinke, Helmut am 16.04. zum 75. Geburtstag

Gemeinde Spantekow
Herrn Schmidt, Horst am 27.04. zum 80. Geburtstag
OT Rebelow
Frau Gögge, Karin am 07.04. zum 70. Geburtstag

Ev. Kirchengemeinden Anklam & Teterin-Lüskow
Termine Gottesdienste und Veranstaltungen

Sonntag, 08. März 2020
10:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in St. Marien

Pastorin Ulrike Weber
Sonntag, 15. März 2020
09:00 Uhr Gottesdienst in Teterin mit E. Buntrock
10:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in der Kreuzkirche

Pastorin Ulrike Weber
10:30 Uhr Gottesdienst in Lüskow mit E. Buntrock
Samstag, 21. März 2020
17:00 Uhr Gottesdienst in Bargischow

Pastorin Ulrike Weber
Sonntag, 22. März 2020
10:00 Uhr Gottesdienst in St. Marien

Pastorin Ulrike Weber
Sonntag, 29. März 2020
10:00 Uhr Gottesdienst in St. Marien

Pastorin Ulrike Weber

17:00 Uhr Passionsmusik in der Kreuzkirche
Sonntag, 05. April 2020
10:00 Uhr Gottesdienst in der Kreuzkirche

Pastorin Ulrike Weber

Gruppen - Kreise - Veranstaltungen:
Kirchenmusik:
Kinderchor, Jugendchor, Kantorei, Kammerchor, Bläserchor, 
Flötengruppen

Kirchenmusik Anklam,
Frau Friedrich (Tel. 2931818)

Bastelkreis Anklam
donnerstags, 14:30 Uhr
Gemeindezentrum Anklam, Kleinbahnweg 6

Bastelkreis Teterin
montags, 18:30 Uhr nach Vereinbarung
mit Frau A. Krüger (Tel. 240505)
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Evangelische Kirchengemeinde Ducherow

mit den Orten Auerose, Bugewitz, Busow, Dargibell, 
Kagendorf, Alt Kosenow, Löwitz, Rathebur,  
Rosenhagen, Rossin und Schmuggerow

Ev. Pfarramt Ducherow
- Pastor Gunther Schulze -
Hauptstraße 76
17398 Ducherow
Tel: 039726 20403  
Fax: 039726 20408  
E-Mail: ducherow@pek.de

Bürozeit : Di. & Do., 10:00 - 12:00 Uhr & nach Vereinbarung
Pfarrassistenten Karoline Dittler und Martin Presch:  
E-Mail: Ducherow-pfa@pek.de

Bürozeiten: Mi. + Do., 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr und nach  
Vereinbarung

Spendenkonto der Kirchengemeinde:  
IBAN DE70 1505 0500 0431 0006 62
Kontoinhaber: Ev. Kirchengemeinde Ducherow

Gottesdienst

15.03. - Okuli
09:30 Uhr Ducherow, Pfarrhaus
10:45 Uhr Auerose, Kirche
22.03. - Laetare
09:30 Uhr Ducherow, Pfarrhaus
10:45 Uhr Busow, Kirche
29.03. - Judika

keine Gottesdienste
05.04. - Palarum
09:30 Uhr Ducherow, Pfarrhaus
14:00 Uhr Kagendorf, Alte Kate
10.04. - Karfreitag
09:30 Uhr Ducherow, Kirche
10:45 Uhr Rathebur, Kirche
14:00 Uhr Kagendorf, Kirche
12.04. - Ostersonntag
09:30 Uhr Ducherow, Kirche
19.04. - Quasimodogeniti
09:30 Uhr Ducherow, Kirche
10:45 Uhr Auerose, Kirche
14:00 Uhr Bugewitz, Kirche
26.04. - Miserikordias Domini
14:00 Uhr Jubelkonfirmation in Ducherow, Kirche

Anmeldung zur Jubelkonfirmation
Alle Jubilare, die 1950 (Gnadene Konfirmation), 1960  
(Diamantene Konfirmation) und 1970 (Goldene Konfir-
mation) in den ehemaligen Pfarrbereichen Ducherow, 
Kagendorf und Rathebur konfirmiert wurden, sind am  
26. April 2020 eingeladen zur Jubelkonfirmation nach  
Ducherow. Sie werden gebeten, sich im Pfarramt Ducherow 
bis zum 15. April 2020 anzumelden. Anschließend findet ein 
gemeinsames Kaffeetrinken im Pfarrhaus statt. Es wird um 
Mitwirkung gebeten bei der Ermittlung der Adressen und 
Verteilung der Einladung der Jubilare.

Gemeindenachmittage
• Kagendorf: Mittwoch, 18.03. & 22.04. um 14:00 Uhr 

in der Alten Kate
• Ducherow: Donnerstag, 19.03. & 02.04. & 16.04., 

30.04 um 14:00 Uhr im Pfarrhaus

Kreativkreis
• 14-täglich donnerstags um 18:30 Uhr im Pfarrhaus  

Ducherow
• am 19.03. & 02.04. & 16.04. & 30.04.

Gemeindenachmittag Bargischow
Donnertag, 12. März
Donnerstag, 02. April
14:00 Uhr im Ev. Gemeindehaus Bargischow

Seniorennachmittag Anklam
Mittwoch, 25. März
14:30 Uhr Baustraße 33

Christenlehre (nicht in den Ferien)
Dienstag 15:30 - 16:30 für 1. und 2. Klasse
Mittwoch 16:45 - 17:45 für 3. und 4. Klasse
Mittwoch 15:30 - 16:30 für 5. und 6. Klasse
In der Baustraße 33

Kinderkirche
für Kinder von 6 bis 12 Jahren
Samstag, 21. März
10:00 - 12:00 Uhr

Glaubenskurs
10. März
17. März
24. März
31. März
Jeweils um 18:30 Uhr im Gemeindezentrum der Kreuzkirche

Junge Gemeinde
mittwochs, 18:00 Uhr im Gemeindezentrum der Kreuzkirche

Kontakte:
Pfarramt I
Pastorin Petra Huse - zurzeit in Elternzeit
Pfarramt II
Pastorin Ulrike Weber
Tel.: 03971 212612
E-Mail: anklam2@pek.de

Pfarramtsassistenz
Kerstin Schmidt
Tel.: 0151 14077878

Gemeindebüro: Baustraße 33
Tel.: 03971 210276
Fax: 03971 211403
E-Mail: anklam-buero@pek.de
Sprechzeiten: Mo., Di., Fr., 09:00 bis 12:00 Uhr

Vorsitzender des Kirchengemeinderates Anklam
Manfred Friedrich
Tel.: 03971 210276
E-Mail: kgr1-anklam@pek.de

Vorsitzender des Kirchengemeinderates
Teterin-Lüskow
Peter Krüger
Tel.: 03971 240505

Friedhofsverwaltung Ev. Friedhof Anklam
August-Bebel-Straße
Friedhofsverwalter Thomas Binder
Tel.: 0160 92924964
E-Mail: anklam-friedhof@pek.de

Kirchenmusik Anklam
Ruth-Margret Friedrich
Tel.: 03971 2931818
E-Mail: rmf@kirchenmusik-anklam.de

Spenden können Sie auf folgende Konten:
Konto der Ev. Kirchengemeinde Anklam:
IBAN: DE57 1505 0500 0430 0025 72
BIC: NOLADE21GRW

Konto der Ev. Kirchengemeinde Teterin-Lüskow:
IBAN: DE08 1505 0500 0430 0137 36
BIC: NOLADE21GRW
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Des Weiteren bitten wir alle Grabstellenpächter auf die Einhal-
tung der Friedhofsordnung zu achten. Koniferen und alle Be-
pflanzungen dürfen eine Höhe von 50 cm nicht überschreiten. 
Gerade bei der Entfernung von hohen Bepflanzungen hat es 
schon viele Schwierigkeiten gegeben.

Kirchengemeinderatssitzung
19. März 2020, 19:00 Uhr, Pfarrhaus Liepen

Kinderkirchennachmittag
Zum Kinderkirchennachmittag laden wir alle Kinder 
der Klassen 1 - 6 am Freitag, dem 6. und 27. März 
von 14:30 bis 16:00 Uhr ins Pfarrhaus nach Liepen 
ein. Bitte bringt euch Hausschuhe mit und denkt an 
die Anmeldung für die KinderKirchenKreativWoche 
im Sommer!

Gemeindenachmittag
Herzlich Willkommen zu Kaffee & Kuchen und 
Gesprächen über „Gott & die Welt“.
Dienstag, den 10. März um 14:30 Uhr im 
Pfarrhaus - mit Pastorin Nicole Chibici-Revneanu, Bibel-
zentrum Barth
Dienstag, den 07. April um 14:30 Uhr im Pfarrhaus

Vorschau

Goldene und Diamantene Konfirmation 2020
In diesem Jahr möchten wir am 13. September um 14:00 Uhr 
in der Liepener Kirche mit den Konfirmanden, die vor 50, 60 
oder noch mehr Jahren eingesegnet wurden, einen fröhlichen 
Gottesdienst zur Erinnerung feiern. Sehr herzlich sind alle Gol-
denen und Diamantenen Konfirmanden eingeladen, die entwe-
der in unserem Kirchgemeindegebiet oder auch an anderen Or-
ten konfirmiert wurden.
Goldene Konfirmanden sind diejenigen, die in den Jahren 1969 
und 1970 eingesegnet wurden; Diamantene Konfirmanden sind 
diejenigen, die in den Jahren 1959 und 1960 konfirmiert wurden.
Wenn Sie gern dabei sein möchten, melden Sie sich bitte 
schriftlich bis Ostern
(12. April 2020) im Pfarramt an. Sie bekommen dann von uns 
Nachricht, wie dieser Festtag konkret geplant ist.
Leider verfügen wir nicht über die entsprechenden Adressen 
oder Telefonnummern.
Vielen Dank!

Kirche Stolpe
Ab dem 1. März bis voraussichtlich 1. September ist die Wartis-
law-Gedächtnis-Kirche in Stolpe für ALLE Besucher gesperrt. 
Wir beginnen mit den Bauarbeiten und aus versicherungstech-
nischen und baulichen Gründen darf außer den Handwerkern, 
den Mitarbeitern des Architekturbüros und den Mitgliedern des 
Kirchengemeinderates niemand die Kirche betreten. (auch 
nicht mal zum Gucken!)

Unsere Kirche ist gut eingepackt!!! Aber für die Gottesdienste 
und Gemeindeveranstaltungen gibt es eine gute  
Zwischenlösung!
Ein herzliches Dankeschön an alle, die beim Räumen mitgehol-
fen haben!

Kirchengemeinde Liepen  
& Medow & Stolpe
Gottesdienste
(Änderungen vorbehalten! Bitte achten Sie auf die 
örtlichen Aushänge!)

15. März 2020 - 3. Sonntag der Passionszeit
09:00 Uhr in Medow, Kirche - Der Kirchraum 

ist beheizt!
Im Anschluss sind alle sehr  
herzlich zum Kirchenkaffee  
eingeladen!

22. März 2020 - 4. Sonntag der Passionszeit, Lätare
10:00 Uhr in Liepen, Kirche
04. April 2020 - Samstag
17:00 Uhr in Wussentin, Gemeinderaum mit  

Hlg. Abendmahl
05. April 2020 - Palmsonntag
09:00 Uhr in Tramstow, Kirche mit Hlg. Abendmahl
10:00 Uhr in Nerdin, Kirche mit Hlg. Abendmahl
09. April 2020 - Gründonnerstag
17:00 Uhr in Stolpe, Kirche mit Hlg. Abendmahl
18:00 Uhr in Görke, Kirche mit Hlg. Abendmahl

10. April 2020 - Karfreitag
09:00 Uhr in Medow, Kirche mit Hlg. Abendmahl
10:00 Uhr in Liepen, Kirche mit Hlg. Abendmahl

Ostern
Der Herr ist auferstanden,
er ist wahrhaftig auferstanden!
Halleluja!

Am Ostersonntag, dem 12. April um 10.00 Uhr sind 
alle zu einem gemeinsamen Ostergottesdienst in 
die Liepener Kirche eingeladen!
Herzlich willkommen!
Anschließend ist das traditionelle Ostereiersuchen im 
Pfarrgarten!

Bürozeiten im Pfarramt:
Montag: 9:00 - 12:00 Uhr Pfarrbüro Liepen

Kontakt:
Evangelisches Pfarramt Liepen
Liepen, Dorfstraße 42, 17391 Neetzow-Liepen,  
Tel.:/Fax: 039721 52214
E-Mail: liepen@pek.de

Friedhofsverwaltung
Frau Carola Falk - Montag: 9:00 - 12:00 Uhr,  
Tel.: 039721 52214

Kontoverbindungen für Gemeindekirchgeld und Friedhofsun-
terhaltungsgebühren

Kirchenkonto Liepen
Evangelische Kirchengemeinde Liepen
Sparkasse Vorpommern
IBAN DE85 1505 0500 0430 0022 62
BIC NOLADE21GRW

Wir möchten nochmals darauf hinweisen, dass bei Überweisun-
gen bitte der genaue Verwendungszweck angegeben wird.
Bei den Friedhofsunterhaltungsgebühren bitten wir genau die 
Grabstelle/n und den Friedhof aufzuführen, da bei 13 Friedhöfen 
ansonsten eine genaue Zuordnung fast unmöglich ist.
Bitte achten Sie auf die Liegezeiten Ihrer Grabstellen. Wenn Sie 
eine Grabstelle nach dem Ablauf der Liegezeit einebnen möch-
ten, stellen Sie bitte einen formlosen Antrag bei der Friedhofs-
verwaltung.
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In eigener Sache
Liebe Gemeindemitglieder,
da unsere Kirchengemeinde flächenmäßig ja eine große Aus-
dehnung hat, gibt es Dinge, die nicht immer gleich im Pfarramt 
bekannt sind.
In den letzten Wochen ist mir aufgefallen, dass doch ei-
nige Gemeindemitglieder Fragen zu den Friedhöfen oder 
anderen Themen der kirchlichen Arbeit haben. Bevor Sie 
es nicht genau wissen bzw. sich ein Urteil bilden, würde 
ich mir wünschen, dass Sie Ihre Fragen direkt an den KGR 
oder an mich stellen. So können Missverständnisse oder 
komische Stilblüten vermieden werden und Sie haben die 
richtigen Informationen aus 1. Hand.
Wenn Sie einen Hausbesuch wünschen oder ein Abendmahl 
oder eine Andacht zu einer Silbernen, Goldenen oder Diaman-
tenen Hochzeit, melden Sie sich bitte im Pfarramt.
Die Kirchengemeinde würde sich 
auch über Ihre Mithilfe freuen! In 
vielen Orten betreuen ehrenamtli-
che KüsterInnen die Gottesdienste 
und Gemeindeveranstaltungen in 
den Kirchen. Haben Sie Freude und 
Interesse, sich mit um „Ihre“ Kirche 
zu kümmern, sind Sie herzlich ein-
geladen! Bitte rufen Sie einfach im 
Pfarramt an oder sprechen Sie die 
Küster vor Ort an.
Wir freuen uns, wenn Sie sich auf 
den Weg machen und die Angebote 
der Kirchengemeinde in Anspruch 
nehmen. Sollte in Ihrer Kirche kein 
Gottesdienst sein, besuchen Sie 
doch einmal die Nachbarkirche.
Herzliche Grüße aus dem Pfarrgarten,

Ihre Pastorin F. Reek-Winkler

Rückschau

Gottesdienst mit Kirchenkaffee im Februar in Görke. Ein gro-
ßes Dankeschön an Herrn Hanke, der mit den wunderschönen, 
selbst gefertigten Kerzenleuchtern allen eine Freude bereitete.
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Rückblick:
Kindersingwoche in Heringsdorf
Wir verbrachten eine fröhliche erste Ferienwoche voller Musik, 
Spiel und Spass in Heringsdorf auf der Insel Usedom.
Unter der Leitung der Anklamer Kirchenmusikerin Ruth-Margret 
Friedrich beschäftigten wir uns mit dem Kindermusical „ Lydia“.
„Lydia“ soll in diesem Jahr zum 4. Ökumenischen Kirchentag 
Vorpommern, am 6.Juni in Pasewalk, zur Aufführung kommen.
Eine spannende Geschichte rund um die biblische Lydia, 
schwungvolle Lieder, Chorchoreografien und sogar Beatboxing 
wurden begeistert eingeübt.
Wir danken allen, die uns in verschiedenster Weise unterstützt 
haben!

Ein extra großer Dank gilt unserem Küchenteam Christiane 
Bilow und Regina Kregelin, die uns wieder aufs allerbeste ver-
sorgt haben.

Kathrin Schulz

Kirchengemeindeverband Krien

Kirchennachrichten März/April 2020
Monatsspruch für April 2020
Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich.
1. Korinther 15,42

Gottesdienste

15. März 2020, 3. Sonntag der Passionszeit - Okuli
10:30 Uhr Neuendorf B
22. März 2020, 4. Sonntag der Passionszeit - Lätare
09:00 Uhr Iven
10:30 Uhr Krien
10. April 2020, Karfreitag
09:00 Uhr Iven
09:00 Uhr Wegezin
10:30 Uhr Blesewitz
10:30 Uhr Gramzow
14:00 Uhr Krien
14:00 Uhr Neuendorf
12. April 2020, Osterfest
07:00 Uhr Iven Gottesdienst am Ostermorgen
10:00 Uhr Krien Familiengottesdienst mit Kirchenchor Krien/Iven 

und anschließend Kaffee und Ostereiersuchen auf 
dem Pfarrhof

Mittwoch, 15. April 2020, Lobpreisgottesdienst
19:30 Uhr Kirche Blesewitz
19. April 2020, 1. Sonntag nach Ostern - Quasimodogeniti
09:00 Uhr Wegezin
10:30 Uhr Blesewitz
26. April 2020, 2. Sonntag nach Ostern  
- Miserikordias Domini
09:00 Uhr Iven
10:30 Uhr Gramzow
Gemeindenachmittage
Krien Donnerstag, den 12.03.20 um 14:30 Uhr
Neuendorf B Donnerstag, den 19.03.20 um 14:30 Uhr
Wegezin Donnerstag, den 26.03.20 um 14:30 Uhr
Iven Dienstag, den 07.04.20 um 14:30 Uhr
Krien Donnerstag, den 09.04.20 um 14:30 Uhr
Gramzow Dienstag, den 21.04.20 um 14:30 Uhr
Neuendorf B Donnerstag, den 16.04.20 um 14:30 Uhr
Wegezin Donnerstag, den 23.04.20 um 14:30 Uhr

Bibelgesprächskreis Blesewitz
Dienstag, den 17.03.20 19:00 Uhr Pfarrhaus Blesewitz
Mittwoch, den 18.03.20 19:30 Uhr Pfarrhaus Blesewitz
Dienstag, den 31.03..20 19:00 Uhr Pfarrhaus Blesewitz
Mittwoch, den 01.04.20 19:30 Uhr Pfarrhaus Blesewitz
Dienstag, den 28.04.20 19:00 Uhr Pfarrhaus Blesewitz
Mittwoch, den 29.04.20 19:30 Uhr Pfarrhaus Blesewitz

Kinderkirchentag
Am Sonnabend, 04.04.2020
Wir laden herzlich ein:
09:30 - 12:30 Uhr „Wunderkinder“  
Vorschulkinder und Klasse 1 - 3
(mit Mittagessen)
13:00 - 16:30 „Bibelentdecker“
Klasse 4 - 6 (mit Kuchenessen)
Bringt auch gern alle eure Freunde und ein paar warme Socken/
Hausschuhe mit.

Kathrin Schulz und das Team vom  
Kinderkirchentag

Jugend-Kirchen-Abend
Sonnabend, 14. März 2020
19:00 - 20:30 Uhr; Pfarrhaus Krien
Sonnabend, 18. April 2020
19:00 - 20:30 Uhr; Pfarrhaus Krien

Herzlich willkommen!

Kathrin Schulz
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Pfarrsprengel  
Spantekow-Boldekow-Wusseken
Gottesdienste für die Monate März/April 2020

(Änderungen vorbehalten! Bitte beachten Sie die örtlichen Aus-
hänge!)
Okuli (Meine Augen sehen stets auf den Herrn./Ps 25,15)  
15. März
09:00 Uhr in Rebelow, Winterkirche
10:15 Uhr in Japenzin, Kirche
Mittwoch, 18. März
14:00 Uhr Bibelwoche im Pfarrhaus Spantekow  

mit Pfr. Ph. Staak
Donnerstag, 19. März
19:00 Uhr Bibelwoche im Pfarrhaus Spantekow  

mit Pfr. Ph. Staak & Chor
Freitag, 20. März
14:00 Uhr Bibelwoche im alten Pfarrhaus Wusseken  

mit Pfr. Ph. Staak
Lätare (Freuet euch mit Jerusalem./Jes 66,10) 22. März
09:00 Uhr in Wusseken, Pfarrhaus
10:15 Uhr in Putzar, Winterkirche (AM)
KINOabend in Spantekow, 27. März
19:00 Uhr KINOabend in Spantekow, Pfarrhaus
Palmarum, 5. April
09:00 Uhr in Drewelow, Winterkirche (AM)
10:15 Uhr in Boldekow, Kirche (AM)
Gründonnerstag, 9. April
18:00 Uhr in Japenzin, Kirche (AM)
Karfreitag, 10. April
09:00 Uhr in Wusseken, Kirche (AM)
10:30 Uhr in Spantekow, Kirche (AM)
Ostersonntag (Ch), 12. April
10:15 Uhr in Putzar, Kirche mit Taufe
14:00 Uhr in Spantekow, Kirche,  

Familiengottesdienst & Taufe

Regelmäßige Veranstaltungen im  
Pfarr- und Gemeindehaus Spantekow

Chor & Bläserkreis: donnerstags um 19:00 Uhr mit der Chor-
leiterin, Frau Uhle. - Wie immer laden wir Interessierte zum Mit-
singen im Chor ein. Sie müssen keine besonderen Vorkenntnis-
se aufweisen. Wenn Sie Freude an einer guten Gemeinschaft 
und am Singen haben, kommen Sie vorbei! Der Bläserkreis 
trifft sich donnerstags um 18:00 Uhr im Spantekower Pfarr-
haus.

Christenlehre: Alle Kinder von der ersten bis zur sechsten 
Klasse sind im Schuljahr 2019/2020 immer dienstags zu einem 
wöchentlichen Kindernachmittag eingeladen. Die Zeiten sind so 
abgestimmt, dass die Kinder im Anschluss mit den Schulbussen 
nach Hause fahren können. - Gemeinsam mit der Gemeindepä-
dagogin Zoé Helmes beschäftigt Ihr Euch mit den Geschichten 
der Bibel, Ihr bastelt, spielt und, und, und... - Falls Sie wün-
schen, dass Ihr Kind auch eingeladen wird, rufen Sie uns 
im Pfarramt an (Tel.: 039727/20369). Hinweis: Die Kinder 
werden von der Spantekower Schule abgeholt und wieder zur 
Schule bzw. zur Bushaltestelle an der Schule gebracht.

Konfirmandenunterricht & Junge Gemeinde: Zum Konfir-
mandenunterricht sind alle Jugendlichen der 7. und 8. Klassen 
eingeladen. - In der Zeit des Konfirmandenunterrichts werden 
wir uns mit Fragen des Glaubens beschäftigen, Ausflüge un-
ternehmen sowie hin und wieder an der Gestaltung von Got-
tesdiensten mitwirken. - Die kommenden Termine sind am 11. 
und 25. März sowie am 22. April von 15:30 Uhr bis 17:00 Uhr.

Die Junge Gemeinde trifft sich nach Absprache!

Rückblick
Kinoabend im Pfarrhaus
Gut besucht war unser erster Kinoabend in diesem Jahr. Der 
neue Beamer der Kirchengemeinde leistet Hervorrragendes. 

Vorschau:
17. Mai 2020, 5. Sonntag nach Ostern
10:30 Uhr Blesewitz Vorstellungsgottesdienst der Konfir-
manden

21. Mai 2020, Christi Himmelfahrt - Open Air
Gottesdienst: Iven unter der Pastoreneiche - Neuendorf B - 
Landskron Kaffeetrinken

Jubelkonfirmation:
30. August 2020 in Krien für die Jahrgänge 1995, 1969, 1970, 
1959, 1960 und davor,
für Krien kommen 2 Jahrgänge infrage, da bisher nur alle 2 Jah-
re die Gold./Diam. Konfirmation gefeiert wurde.
25. Oktober 2020 in Iven für die Jahrgänge 1995, 1970, 1960 
und davor.
Wer noch Kontakt zu auswärtigen Mitkonfirmanden hat, möge 
sich im Gemeindebüro bitte melden.

Kirchgeld und Friedhofsgebühr 2019
Spenden und Kirchgeld bitte auf unser
Konto: Ev. Kirchengemeinde Krien
Konto-Nr.: BIC GENODEF1ANK
IBAN DE35 1506 1638 0002 2015 00.
Bei Kirchgeld und Spenden bitte Verwendungszweck angeben.
Eventuelle Grabauflösungen sind formlos in der Friedhofsver-
waltung zu beantragen.

Bürozeiten: dienstags 10:00 - 12:00 Uhr
Telefon 039723 20365.

Pfarramt:
Pastor Andreas Behrens
17391 Krien, Rundstraße 59
Telefon: 039723 20365

0177 6534565

Für den Kirchengemeindeverband Krien

Irmgard Breitsprecher

Im März
im Gemeinderaum im Pastorhaus
Achtung, diesmal am Donnerstag,

den 26.03.2020
ab 18:00 Uhr

mit Pastor Wanke zum Thema
„3 Jahre Südafrika“

Reden, Essen, Trinken, Beisammensein

Für alle mit Lust auf Gemeinsamzeit

Herzlich Willkommen

Euer KGR Iven



Nr. 03/2020 – 15 – Anklam-Land

Kirchgeld und Friedhofssachkosten für 2020
Das Kirchgeld und die Friedhofssachkosten können Sie diens-
tags und donnerstags von 9:00 bis 12:00 Uhr im Pfarramt 
Spantekow bar begleichen oder für die jeweiligen Gemeinde-
bereiche auf folgende Konten einzahlen:

für den Bereich
Spantekow

für den Bereich
Boldekow-Wusseken

Kirchengemeinde Spantekow,
Deutsche Bank Anklam
IBAN - DE88 1307 0024 0431 
6600 00
BIC - DEUTDEDBROS

Kirchengemeinde
Boldekow-Wusseken,
Sparkasse Vorpommern
IBAN: DE 89 1505 0500 0431 
0009 99
BIC: NOLADE21GRW

Kontakt: Evangelisches Pfarramt Spantekow
Burgstraße 13
17392 Spantekow
Tel.: 039727/20369
Fax: 039727/20401
Mail: spantekow@pek.de

Ihnen allen eine gesegnete Zeit!

Ihr Pfarrer Philipp Staak, Spantekow

Jagdgenossenschaft Rathebur

Einladung

Der Vorstand der Jagdgenossenschaft Rathebur lädt alle Jagd-
genossen (Landeigentümer) zur Jagdgenossenschaftsver-
sammlung ein

Gezeigt wurde der Film „Ballon“; die Verfilmung einer Flucht-
geschichte zweier Familien in den späten 70-er Jahren. - Im 
Nachgang saßen wir noch lange zusammen, um Erinnerungen 
an die Zeiten in der DDR auszutauschen und an die Tage des 
Mauerfalls zurückzudenken. - Der nächste KINOabend ist am 
Freitag, dem 27. März, im Spantekower Pfarrhaus.

Ausblick
Bibelwoche
Gern hätten wir Ihnen 4 Tage Bibelwoche angeboten, aber auf-
grund der momentanen pfarramtlichen Versorgungssituation ist 
dies leider nicht möglich. So laden wir Sie vom 18 bis 20. März 
zu zwei Bibelnachmittagen sowie einem Bibelabend ein. Wir 
beginnen am Mittwochnachmittag in Spantekow, setzen dies 
am Donnerstagsabend in Spantekow fort und laden dann am 
Freitag zu einem weiteren Nachmittag in Wusseken ein. Falls 
Sie uns an den Nachmittagen mit einem Kuchen oder Gebäck 
unterstützen können, würden wir uns sehr freuen. Geben Sie 
uns dafür kurz Bescheid (T.: 039727 20369).

Gottesdienste in der  
Passionszeit und  
Ostergottesdienste
Ja, in einigen Wochen ist 
schon Ostern. Wie Sie im Got-
tesdienstplan lesen können, 
laden wir Sie in den           Foto: pixabay 
Passionswochen zu zahlreichen Abendmahlsgottesdiensten im 
gesamten Pfarrsprengel ein. 

Am Ostertag wollen wir gemeinsam mit Ihnen einen großen 
FAMILIENGottesdienst am Ostersonntag, dem 12. April, um 
14:00 Uhr in der Spantekower Kirche feiern. Ein weiterer Os-
tergottesdienst wird um 10:15 Uhr in der Kirche zu Putzar statt-
finden. In beiden Gottesdiensten werden Kinder getauft; eine 
große Freude für unsere Gemeinden. - Lassen Sie sich somit 
zu beiden Gottesdiensten herzlich einladen! Die Kinder unserer 
Gemeinde bereiten in Spantekow ein kleines Anspiel vor, der 
Kirchenchor wird zu hören sein. Im Anschluss geht es auf die 
traditionelle Suche der Osternester im Pfarrgarten. - Kommt, 
singt, feiert diesen Tag und stimmt mit ein in den alten Oster-
ruf: „Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden! 
Halleluja!“

FRIEDHOFSANGELEGENHEITEN
Die Grabgestaltungsordnung für die Kirchengemeinden Span-
tekow und Boldekow-Wusseken wurden noch einmal für die Ge-
staltung der Grabmale der Sonderwiesengräber präzisiert:
„8. Für die Gestaltung der Grabmale für Sonderwiesengrä-
ber wird folgendes festgelegt:
8. Für die Gestaltung der Grabmale für Sonderwiesengräber 
wird folgendes festgelegt:

1. Maße der Grabplatte: 45 cm x 35 cm, Stärke: mind. 3 cm bis 
8 cm, Oberfläche und Kanten poliert.
Maße des Sockels: Breite: 35 cm x 18 cm, Vorderseite Höhe: 
12 cm, Hinterseite Höhe: 15 cm als Schrägschnitt ausge-
führt, Ansicht und Seiten geschliffen.

2. Angaben auf der Grabplatte: Vorname, Name, Geburtsda-
tum, Sterbedatum

Die Farbe, Form und Gestaltung sind variabel; dürfen aber nicht 
grundsätzlich von den vorhandenen Grabtafeln abweichen.“
Weiterhin weisen wir nochmals darauf hin, dass die Friedhofs-
ablagen nur für kompostierbare Abfälle genutzt werden dürfen. 
Plastikmüll ist entweder zu Hause oder in den dafür vorgesehe-
nen Behältnissen zu entsorgen. Einige Friedhofsablagen wer-
den auch für die Entsorgung häuslicher Abfälle genutzt. Dies ist 
in besonderer Weise auf dem Friedhof Japenzin und Drewelow 
der Fall. Daher unsere dringende Erinnerung: Die Ablagen 
sind für die kompostierbaren Friedhofsabfälle und nicht für 
die Beräumung von Grabstellen bzw. häuslichen Abfällen 
eingerichtet. Zuwiderhandlungen werden seitens der Fried-
hofsverwaltung verfolgt und zur Anzeige gebracht.

Schauen Sie doch mal ins Internet: www.evangelisch.de
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nun jeden Donnerstag, ab 17 Uhr, die Möglichkeit an, sich an 
der grünen Platte zu messen. Wer Lust und Spaß am Tischten-
nisspielen hat, ist im Gemeindehaus in Kagendorf willkommen. 
Sportschuhe nicht vergessen.

Zur Erinnerung die nächsten Termine:
12.03. 2020, 19:00 Uhr, Klönabend in der Museumskate Kagen-
dorf
13.03.2020, 19:00 Uhr, Preisskat in der Museumskate Kagen-
dorf
14.03.2020, 19:00 Uhr, Hommage an den Sänger, Komponisten 
und Entertainer Udo Jürgens, Konzert mit Detlev Kloppot (Ge-
sang) und Alexander Girod (Piano) im Gemeindehaus Kagen-
dorf (Eintritt 10 EUR). Reservierungen unter 0151 20204358.

Der geplante DIA-Reisevortrag über Urlaubsimpressionen aus 
China muß leider ausfallen und wird zu einem späteren Zeit-
punkt nachgeholt.

Das Tischtennisspiel für Jedermann hat einige Interessenten der 
Gemeinde Neu Kosenow angelockt. Sie hatten viel Spaß am ers-
ten Abend.

Bei der Auswertung des Kosenower Fussballturniers konnten 
sich die Jungs vom ASB freuen, sie haben den 1. Platz belegt.

Die Männer von Traktor Kagendorf waren faire Gastgeber.

Termin: Freitag den 27.03.2020
Zeit: 17:30 Uhr
Ort : Rathebur Gemeinderaum

Zur Kenntnis: einfache Vollmachten werden in aktueller 
Form und vier Wochenfrist anerkannt

Tagesordnung:

1. Bericht des Jagdvorstandes
2. Bericht des Kassenprüfers
3. Diskussion und Vorschläge zur Jagdpachtverwendung
4. Beschlussfassung
5. Entlastung des Jagdvorstandes
6. Wahl der Wahlkommission
7. Neuwahl des Jagdvorstandes
8. Schlusswort des neu gewählten Jagdvorstandes
9. Gemeinsamer Imbiss
Der Vorstand

Mitteilungen der Gemeinde  
Neetzow-Liepen
Veranstaltungskalender 2020
Liebe Einwohner,

die Gemeinde Neetzow-Liepen hat einen Veranstaltungskalen-
der 2020 erstellt. Wir möchten Sie über unsere tollen Veranstal-
tungen und Feste rechtzeitig informieren. Alle unsere Vereine, 
Verbände, Clubs und Organisation bieten Ihnen wieder tolle An-
gebote für Groß und Klein …

Gerne sind wir für neue Ideen oder Anregungen offen …

Alle feststehenden Termine finden Sie auf unserer Homepage 
unter
https://neetzow-liepen.de/buerger/veranstaltungskalender

Informieren Sie sich bereits jetzt und freuen sich auf viele Ver-
anstaltungen und Begegnungen in unserer schönen Gemeinde.

Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.

Herzliche Grüße

Matthias Falk
Bürgermeister

Neues aus der Gemeinde Neu Kosenow
Die Männer-Freizeit-Fußballer von Traktor Kagendorf hatten 
sich zu ihrem diesjährigen Hallenfußballturnier vier Mannschaf-
ten ins SKZ Ducherow eingeladen.
Pünktlich um 09:00 Uhr traten die Mannschaften von der Bun-
deswehr Trollenhagen, SV Japenzin, ASB Anklam, 08/Fünfzehn 
Greifswald sowie das Gastgeber-Team zum Turnier an.
Nach fairen und spannenden Spielen stand im Modus jeder ge-
gen jeden die Platzierung fest:

1. Platz ASB Anklam 10 Pkt
2. Platz SV Japenzin 9 Pkt
3. Platz BW Trollenhagen 7 Pkt
4. Platz Traktor Kagendorf 3 Pkt
5. Platz 08/Fünfzehn Greifswald 0 Pkt

Bester Torschütze nach Entscheidung im 7-Meter-Schießen war 
Ronny Spaller, SV Japenzin. Bester Torwart des Turniers war 
Viktor Stroh von der Mannschaft 08/Fünfzehn Greifswald.
Ein Dank geht an den Schiedsrichter Manfred Kasimier und den 
Spielerfrauen für den Imbiß.

Das Tischtennisspiel für Jedermann war am Donnerstag,  
20. Februar, der Beginn für eine neue sportliche Betätigung. Die 
Gemeinde hat zwei neue Tischtennisplatten gekauft und bietet 



Nr. 03/2020 – 17 – Anklam-Land

Caritas- Freiwilligenzentrum- Friedländer Straße 43- 17389 Anklam 

Veranstaltungsplan März 2020 
Treff „Wegwarte“ 

„Es kommt in der Welt vor allem auf die Helfer an- und auf die Helfer der Helfer. (Albert Schweitzer) 

„Online Deutsch lernen“    02., 09., 16., 23. und 30.,  
11:00 Uhr,  
04., 11., 18. und 25., 15:00 Uhr,  
06., 13., 20., und 27., 10:00 Uhr, 
Südstadt, GWA, 

03., 10., 17. und 24., 09:30 Uhr, 
Treff „Wegwarte“ 

Beweg dich… 02., 09., 16., 23. und 30.,  
14:00 Uhr, Bewegungs- und 
Lockerungsübungen mit Anleitung 

„Strick- Cafe’“  03., 10., 17., 24. und 31., 
14:00 Uhr 

„Brotzeit“ 03., 17:00 Uhr,  
für Angehörige psychisch Kranker 

„Cafe` international“- 04. und 18., 09:30 Uhr, 
WIR MÜSSEN REDEN! bringt Geflüchtete und Deutsche zusammen, die helfen 

deutsch zu üben, eine Ausbildung oder einen Job zu 
finden und die deutsche Kultur/ Lebensart näher zu 
bringen.  

„Kleine Töpferwerkstatt“ 04. und 18., 14:00 Uhr 
Meditation „zazen“     05., 15:00 Uhr 
„Zum Selbermachen“    11. und 25., 13:00Uhr, kreatives Nähen 

„Singen macht Freude“    16., 14:00 Uhr 
„Der MENÜABEND“  17., Mosaikmenü, 18:00 Uhr, 

3 Länder, 3 Köche, 3 Rezepte 

„Ältere Aktive“ 24., 14:00 Uhr, wir singen Frühlingslieder 
„Faires Frühstück“  31., 11:00 Uhr, 

Frühlingsgeflüster, 
          Leckeres zum kleinen Preis 

Von der Idee bis zur Nutzung  
- der komplexe Weg des Pflanzenschutzes

Was macht der Landwirt da eigentlich?

Frühlingszeit heißt Neustart der Feldarbeit. Nachdem die Land-
wirte ihre Pflanzen bereits mit den ersten wichtigen Nährstoff-
gaben versorgt haben, geht es nun meist mit Pflanzenschutz-
maßnahmen weiter. Doch wer denkt, dass hier „einfach so 
irgendwelches Gift gespritzt“ wird, der hat sich getäuscht. Zum 
integrierten Pflanzenschutz zählen nicht nur chemische Mittel, 
sondern u. a. auch die mechanische Unkrautbekämpfung durch 
die Bodenbearbeitung, der Einsatz von Hacken sowie der auf-
einander abgestimmte Anbau verschiedener Pflanzenkulturen 
über einen mehrjährigen Zeitraum.
Wussten Sie, dass für die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln 
sowie zur Einhaltung europäischer Sicherheitsvorgaben vier 
verschiedene deutsche Behörden zuständig sind? Wer hätte 
dabei gedacht, dass vor dem Zulassungsantrag bereits durch-
schnittlich neun Jahre von der Entwicklung des Wirkstoffes bis 
zu langjährigen Feldversuchen und Tests zur zielgenauen Wirk-
samkeit benötigt werden. Nach dem Antrag vergehen dann in 
der Regel über zwei weitere Jahre, bis eine Entscheidung auf 
Grundlage diverser wissenschaftlicher Untersuchungen z. B. 
zur Umweltverträglichkeit sowie zur Sicherheit für Menschen 
und Tierwelt getroffen wird.
Die Untersuchungen zu den Auswirkungen und der Nachweis-
barkeit von Pflanzenschutzmitteln haben sich in den letzten Jah-
ren zu einer fast unvorstellbaren Exaktheit weiterentwickelt. So 
können Umweltchemiker heute mit der verwendeten Messtech-
nik ein Stück Würfelzucker im Bodensee nachweisen, wobei der 
Bodensee ein Volumen von 48 Billionen Litern aufweist. Mit Hilfe 
dieser modernen Messtechniken können also auch kleinste und 
unbedenkliche Mengen an Pflanzenschutzmittelrückständen in 
Produkten, wie Bier nachgewiesen werden. Wussten Sie, dass 
man täglich 1.000 Liter Bier trinken müsste, um eine bedenkli-
che Menge an Pflanzenschutzmitteln aufzunehmen?

Weitere Erklärungen und Bilder zu den aktuellen Aufgaben der 
Landwirte finden Sie auf Facebook & Instagram unter #Was-
machtderLandwirt.

Quelle: Vgl. www.die-pflanzenschuetzer.de

Sarah Selig
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Wenn der Baum zu welken anfängt, tragen nicht alle seine Blät-
ter die Farbe des Morgenrots? 
 (Friedrich Hölderlin, deutscher Dichter, 1770 - 1843)

Honig wohnt in jeder Blume, Freude an jedem Orte, man muss 
nur, wie die Biene, sie zu finden wissen. 
 (Heinrich von Kleist, deutscher Dichter, 1777-1811)

Blumen sind meine Freundinnen. (Novalis, 1772 - 1801)

Wasa im Mai nicht blüht, wird‘s im September nicht nachholen. 
 (Christian Friedrich Hebbel, deutscher Dichter, 1813 - 1863)

Wem Mutter ein Gärtchen gibt und Rosen, dem gibt sie auch 
Raupen und Blattläuse, damit er‘s verlernt, sich über Kleinigkei-
ten zu entrüsten.  
 (Wilhelm Busch, deutscher Dichter und Humorist, 1832 - 1908)

Warum denn warten von Tag zu Tag? Es blüht im Garten, was 
blühen mag.  (Klaus Groth, deutscher Dichter, 1819 - 1899)

Rolf Bahler, 17391 Neetzow-Liepen

Vorstellung von Betrieben in unserem  
Amtsbereich - heute die Kriener  
Landtechnik, Handel und Service GmbH
Bei der Kriener Landtechnik GmbH in Krien können sie Futtermittel 
und Kleintierzubehör sowie Sämereien, Briketts, Holz sowie Zube-
hör für Gartengeräte und Fahrräder erwerben. Ebenfalls können 
diese auch zur Durchsicht und Reparatur zur Kriener Landtechnik 
gebracht werden. Wer nur Geräte leihen möchte, kann auch Ver-
tikutierer und Gartenfräsen gegen Gebühr leihen. Weiterhin kön-
nen Fenster-, Türen und Rolläden gewartet sowie neue Schlüssel 
angefertigt werden. Zur richtigen Jahreszeit ist es möglich über 
die Firma allerlei Arbeiten ausführen zu lassen. (Heu- und Stroh 
pressen, Dungstreuen und vieles mehr)
Wenn sie weitere Infos über diese Firma wollen, melden sie sich 
dort.

Auch aus einem Garten sind flotte  
Sprüche zu erwarten
Geduldiges Erwarten geziemt dem Erzieher wie dem Gärtner. 
 (Karoline Rudolphi, 1753 - 1811)

Wie schön zu pflanzen, was ein lieber Sohn einst erntet. 
 (Friedrich Schiller, deutscher Dichter, 1759 -1806)

Die Blume - das Lächeln der Pflanze. (Peter Hille, 1854 - 1904)

Aus derselben Ackerkrume wächst das Unkraut wie die Blume. 
 (Friedrich von Bodenstedt, 1819 - 1892)

Wie kahl und jämmerlich mancher Fleck auf Erden aussehen 
würde, wenn kein Unkraut darauf wüchse. 
 (Wilhelm Raabe, 1831 - 1910)

Nicht alle Blumen duften uns, vielleicht haben aber Schmetter-
linge und Bienen feinere Nasen als wir Menschen.  
 (Berthold Auerbach, 1812 - 1882)

Alles freuet sich und hoffet, wenn der Frühling sich erneut. 
 (Friedrich Schiller, 1759 - 1806)

Der junge Weinstock gibt mehr Trauben, der alte aber gibt bes-
seren Wein.  (Francis Bacon, 1561 - 1626)

Die Pracht der Gärten setzt stets die Liebe zur Natur voraus. 
 (Anne Louise Germaine de Stael-Holstein, 1766 - 1817)

Die Blume lebt und liebt und redet eine wunderbare Sprache. 
 (Peter Rosegger, 1843 - 1918)

Jede Frucht schmeckt am besten im Schatten des Baumes, der 
sie getragen!  (Karl Gutzkow, 1811 - 1878)

Wer einen Baum pflanzt in der Wüste, tut besser, als wer zwan-
zig Jahre sich selbst kasteiend darin büßte. 
 (Friedrich von Bodenstedt, 1819 - 1892)

Ich schätze meinen Garten mehr ob seiner Amseln als seiner 
Kirschen.  (Joseph Addison, 1672 - 1719)

Vögel, die man im Garten hält, kosten am wenigsten. 
 (Heinrich Heine, deutscher Dichter, 1797 - 1856)

Ich wohne nur völlig im Garten, eine vortreffliche Wohnung für 
ein gutes Gewissen.  (Georg Christoph Lichtenberg, 1742 - 1799)

Der, dessen Vergangenheit frei ist von Schuld, kann sich in ihr 
eregehen wie in einem friedlichen Garten. 
 (Peter Rosegger, 1843 - 1918)

Schön ist eigentlich alles, was man mit Liebe betrachtet. Je 
mehr jemand die Welt liebt, desto schöner wird er sie finden. 
 (Christian Morgenstern, 1871 - 1914)

Ein Garten, um darin zu spazieren und die Unendlichkeit zum 
Träumen - was mehr könnte er sich wünschen. Einige Blumen 
zu seinen Füßen und über ihm die Sterne. 
 (Victor Hugo, französ. Schriftsteller, 1802 - 1885)

Überflüssige Äste hau‘n wir weg, damit der Fruchtzweig lebe. 
 (William Shakespeare, brit. Dichter, 1564 - 1616)
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Stadt Usedom
Waldbestattung im  

Ruhe Forst/Stadt Usedom
- Urwüchsiger Mischwald -

Ein Ort voller Ruhe und Harmonie
Tel.: 038372/71099 Fax: 76704

0171/2778913
www.ruheforst-stadtusedom.de

Junghennen in versch. Farben,  
Hähne, Broiler, Wachteln, Küken,  
küchenfertiges Geflügel Preis/kg

Enten 9 €, Broiler 5 €, Kaninchen 11 €
Suppenhühner 6 €, Perlhühner 10 €

Öffnungszeiten: ganzjährig
Montag - Freitag 8.00 - 17.00 Uhr, Samstag 8.00 - 12.00 Uhr

oder nach telefonischer Absprache

Geflügelverkauf Ehlert
Groß-Toitin 23 · 17126 Jarmen

Tel.: 0173/5901498
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Drucksache(n). Einführung in künstlerische Drucktechniken ohne Presse 
 

Druckgrafiken lassen sich mit 

einfachen Methoden und Materialien 

herstellen. Mittels verschiedener, 

leicht umsetzbarer Techniken 

gestalten wir freie druckgrafische 

Werke, aber auch „praktisch 

verwendbare“ Dinge wie z.b. Gruß-

karten, Lesezeichen, Geschenk-

papiere. Folgende Verfahren können 

ausprobiert werden: Linolschnitt, 

Schablonendruck, Kartondruck, Mate-

rialdruck, Stempeldruck, Frottage. 

Sie können sich, ohne dass besondere 

Vorkenntnisse nötig sind, mit Mut 

und Freude auf einen experimentellen 

druckkünstlerischen Prozess einlassen 

können. Jede/r erhält die Möglichkeit 

eigene Ideen und Vorstellungen 

umzusetzen und erhält dabei 

konzeptionelle als auch handwerklich/ 

praktische Unterstützung. 

08.05.2020, 17:00-19:15 Uhr 

09.05.2020, 10:00-12:15 Uhr 

 

Gestaltungskurse: 

Schreib um Dein Leben! Schreibwerkstatt, ab 25.04.2020, KunsTraum 

Ziethen, Dorfstraße 9, 9:45-16:00 Uhr 

Ergebnisoffenes Malen, am 28.03.2020, 11:00-14:15 Uhr 

Flechtwerkstatt, Körbe, am 19.03.2020, 17:00-19:15 Uhr 

Flechtwerkstatt, Segelschiffe, am 04.06.2020, 17:00-19:15 Uhr 

Aus Alt mach Neu - modernes Upcycling, am 18.04.2020, 11:00-14:15 Uhr 

Digitale Bildbearbeitung, am 20.03.2020, 16:30-18:45 Uhr 

Plattdeutsche Dichter: Alwine Wuthenow, am 07.03.2020, 16:30-18:45 Uhr 

Plattdeutsche Dichter: Heinrich Bandlow, am 14.03.2020, 16:30-18:45 Uhr 

Plattdeutsche Dichter: Die Unbekannten, ab 21.03.2020, 16:30-18:45 Uhr 

 

Gesundheitskurse: 

Kräuterwissen: mit Pflanzenkraft gut durch die Erkältungszeit, am 

28.03.2020, 10:00- 13:00 Uhr  

Pilates, ab 28.04.2020, Volkshaus Anklam, 16:30-17:30 Uhr 

Fit im Alltag, ab 02.04.2020, Volkshaus Anklam, 18:30-19:30 Uhr  

 

Yin-Yoga, ab 03.04.2020, Volkshaus Anklam, 14:00- 15:30 Uhr 

 

Sprachkurse: 

Französisch, , ab 09.05.2020, KunsTraum Ziethen, Dorfstraße 9, 9:00-

12:15 Uhr 

 

Berufskurse: 

Selbst-Management und Selbst-Motivation durch Organisation und 

Kommunikation, ab 15.06.2020, 9:00-16:00 Uhr 

Gefahren im Internet, am 30.03.2020, 15:00-18:00 Uhr 

WORD-Kurs Grundlagen, ab 20.04.2020, 15:00-18:00 Uhr 

Excel-Kurs Grundlagen, ab 04.05.2020, 15:00-18:00 Uhr 

WordPress - Webseiten erstellen, ab 13.05.2020, 15:00-18:00 Uhr 
 

Wenn nichts anderes angegeben ist, finden die Veranstaltungen in der VHS in Anklam, 

Leipziger Allee 22-25, Lilienthal-Gymnasium, statt. 

 

Kontaktdaten der VHS Vorpommern-Greifswald in Anklam: 

Arbeitsstelle Anklam 

Leipziger Allee 22-25 

17389 Anklam 

Tel. 03971-210 213 

Fax 03971-833 697 

Mail vhs-anklam@kreis-vg.de 

 

Weitere Informationen zu diesen und zu Kursen an den zahlreichen anderen 

Lernorten sowie die Möglichkeit der Anmeldung finden Sie auch auf der 

Internetseite www.vhs-vg.de. Das nächste Mal an dieser Stelle: März 2020. 

 

Informationen aus der Volkshochschule in Anklam  

für Ihre Region Anklam und Umgebung 

Sie können sich, ohne dass besonde-
re Vorkenntnisse nötig sind, mit Mut 
und Freude auf einen experimentellen 
druckkünstlerischen Prozess einlassen. 
Jede/r erhält die Möglichkeit, eigene 
Ideen und Vorstellungen umzusetzen 
und erhält dabei konzeptionelle als 
auch handwerklich/praktische Unter-
stützung.

Das nächste Mal an dieser Stelle: Juni 2020.

… für die ersten 
eigenen  vier Wände!
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12. und 13. April Osterbuffet
12.00 - 15.00 Uhr 32,00 € p. P.

21. April Tina Turner Revival Show
um 18.00 Uhr Es sind die bekanntesten Titel zu hören und garantieren
 eine mitreißende Stimmung
 46,00 € p. P. inkl. Buffet

10. Mai Muttertagsbrunch
11.00 - 14.30 Uhr 27,00 € p. P.

Alte Dorfstraße 7 | 17406 Stolpe
03 83 72 / 77 80 80 | www.remise-stolpe.de

Röbeler Str. 9 · 17209 Sietow · Tel. 039931/579-0 · Fax 039931/57930 · e-mail: j.teidge@wittich-sietow.de

Auch für Ihre Branche haben wir die passende 

Osteranzeige!
Ihre Anzeige nehme ich gerne bis 26. März entgegen. 

Ihr persönlicher Ansprechpartner

Jörg Teidge
0171/9 71 57 33 

Sonne im Tank
(djd). Die elektrische Mobili-
tät ist in Deutschland auf dem 
Vormarsch. Mit 63.300 neu 
zugelassenen Stromern wur-
de in 2019 ein Rekord erzielt, 
berichtet das Kraftfahrtbundes-
amt. Das Bewusstsein für Um-
welt- und Klimaschutz dürfte 
bei dieser Entwicklung ebenso 
eine Rolle spielen wie die Zu-
schüsse für den Kauf eines E-
Autos. Wirklich klimafreundlich 
ist der alternative Antrieb aber 
erst dann, wenn die Energie für 
das Aufladen der Batterie aus 
erneuerbaren Quellen stammt. 
Ein Carport mit Solardach bie-
tet nicht nur einen trockenen 
Stellplatz fürs Auto, sondern 
liefert direkt auch die notwendi-
ge Ökoenergie frei Haus. Prak-
tisch ist zusätzlich ein Energie-
speicher, um das Aufladen über 
Nacht zu ermöglichen. Unter 
www.solarcarporte.de gibt es 
mehr Informationen und einen 
Online-Konfigurator.

Stellplatz und Elektrotankstel-
le in einem: Carportdächer mit 
integrierten Solarzellen bieten 
einen doppelten Nutzen.

Foto: djd/www.solarcarporte.de

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 8.00 - 17.30 Uhr · Sa. 8.00 - 12.00 Uhr

Jarmen · Demminer Straße 42 a/ehemals alter Netto · Tel.: 03 99 97/88 66 90 · Fax: 88 66 91

• Baustoffe • Düngemittel • Werkzeuge • Gartenzubehör 
• Schüttgut • Steine • Brennstoffe etc.

Wir freuen uns

auf Ihren Besuch!

BAUHANDEL
LÜBKE
Ihr Baumarkt vor Ort

Wir beraten Sie gern!


